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TOP 1

Erweiterung der Tempo-30-Zone in der Feilbergstraße; Beschluss

Sachverhalt:

Mit Antrag der 3. Bürgermeisterin Frau Groll sowie des Elternbeirates der Montessori
Schule wurde eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h während zu Schulzeiten
in der Feilbergstraße angeregt.

Um eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erzielen, wäre die Erweiterung der Tempo 30
Zone im Zuge der Feilbergstraße geeignet.
Die Verwaltung sieht eine Reduzierung der Geschwindigkeit, gerade im Hinblick auf die
Schule sowie den Abkürzungsverkehr, als sinnvoll an.
Im Hinblick auf die VwV zu §45 Abs. 1c StVO Randnummer 37 sollen die Vorfahrtsstraßen
als Hauptachsen den Durchgangsverkehr aufnehmen. Dies kann hier zukünftig über die
Lindauer Straße und den Adenauerring erfolgen.

Die Umsetzung mittels Beschilderung ist zeitnah möglich. Weitere notwendige bauliche
Maßnahmen werden erst längerfristig realisierbar sein.

Empfehlung:

Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Feilbergstraße vollumfänglich in die bestehenden 30
Zonen mit einzubeziehen.
Eine schulbedingte Temporeduzierung ist nicht möglich, da der direkte Zugang bzw. der
kritische Hol- und Bringverkehr über die Reichlinstraße abgewickelt wird. Dennoch
empfiehlt die Verwaltung die Feilbergstraße, welche im südlichen Bereich durch ihre
dichte Wohnbebauung auffällt, in die Zone 30 zu integrieren.
Aufgrund der Vorfahrtsstraßen, Lindauer Straße und Adenauerring, ist diese Integration
aufgrund der VwV zu §45 Abs. 1c StVO Randnummer 37 möglich.

Der Straßenquerschnitt im nördlichen Bereich der Feilbergstraße wäre mittelfristig
umzugestalten. Dabei soll Rücksicht auf die Gewerbetreibenden genommen werden,
damit die Andienung hier weiterhin über den Adenauerring abgewickelt werden kann.

Beschluss:

Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr beschließt die Tempo 30 Zone auf die
Feilbergstraße zu erweitern. Die Belange der Gewerbetreibenden in der Feilbergstraße
sind zu berücksichtigen.
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Anlagen:
Präsentation


